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A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB, BauNVO) 

 

 

1.    Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO) 

 

Das Baugebiet „Humboldtcarré“ ist nach § 4 BauNVO ausgewiesen als Allgemeines 

Wohngebiet (WA). Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

 

Zulässig sind gem. § 4 Abs. 2 BauNVO 

1. Wohngebäude, 

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

 Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche  und sportliche 

 Zwecke. 

 

Ausnahmsweise zulässig sind gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

3.  Anlagen für Verwaltungen 

4. Gartenbaubetriebe. 

 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO 

 Tankstellen 

 
 
 
2. Festsetzungen zu Einzelhandel außerhalb der festgelegten Zentren 
 

Gemäß § 9 Abs. 2a BauGB wird festgesetzt, dass im Plangebiet Einzelhandels-

betriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten unzulässig sind. 

 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 

 strukturprägende Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungs-

relevanten Hauptsortimenten bis zu einer Verkaufsfläche von maximal 150 m², 

wenn diese dem Betriebs- und Anlagentyps eines „Bitterfeld-Wolfener-

Nachbarschaftsladens“ zuzuordnen sind.  
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 Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Bitterfeld-Wolfen 
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3. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, § 14 BauNVO) 

 

1. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb der Baugrenzen 

zulässig. Ein Abstand zur Verkehrsfläche von 3 m ist einzuhalten. 

2. Im Bebauungsplangebiet sind Photovoltaikanlagen nur als Nebenanlagen 

zulässig. Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen als Gewerbebetriebe 

aller Art ist im Plangebiet unzulässig. 

 

 

4.   Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVO) 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan nach §§ 16 und 17 

BauNVO bestimmt. 

 

1. Die Grundflächenzahl wird mit 0,4 festgesetzt. 

2.  Im Baufeld 1 beträgt die Zahl der Vollgeschosse II – III als Mindest- und 

Höchstmaß. 

3.  Im Baufeld 2 beträgt die Zahl der Vollgeschosse III – V als Mindest- und 

Höchstmaß. 

 

 

5. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

 

Im Plangebiet gilt eine offene Bauweise.  

 

 

6. Überbaubare Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB, § 23 BauNVO) 

 

1. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß Planeintrag durch die 

 Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. 

2. Stellplätze und Garagen nach § 12 BauNVO sind auch außerhalb der Baugrenze 

zulässig.   

 

 

7. Artenschutzmaßnahmen (§ 44 BNatSchG) 

 

V 1:  Zur Umgehung vermeidbarer Direktverluste - Tötung von Individuen bzw. 

Zerstörung von Gelegen - während der Bauphase werden die Zeiten für die 

Baufeldfreimachung unter Berücksichtigung der sensiblen Zeiten der Brutvögel  auf 

1. Oktober bis 28./29. Februar beschränkt. 
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V 2:  Bei Beräumung der Fläche innerhalb der Verbotszeiträume ist vor Baubeginn 

die untere Naturschutzbehörde des Landkreises schriftlich zu informieren. Des 

Weiteren hat eine Kontrolle des Baufeldes auf Besatzfreiheit von Vogelbrutplätzen zu 

erfolgen. Darüber ist von einem sachverständigen Fachkundler eine schriftliche 

Nachweisführung gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 

vorzulegen. 

 

 

 

B Grünordnerische Hinweise 

 

Nicht überbaute Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen. 

 

Müssen im Rahmen von Baumaßnahmen Bäume, Sträucher, Hecken und sonstige 

Gehölze, die nach der Baumschutzsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen unter Schutz 

gestellt sind, gefällt bzw. gerodet werden, sind Ersatzpflanzungen nach § 6 der 

„Satzung zum Schutz, zur Erhaltung und Pflege des Baumbestandes in der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen“ vorzunehmen. 

 




